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Informationsfreiheit durch ein zentrales
elektronisches Informationsregister

Das Bremer Informationsfreiheitsgesetz verschafft
Bürgerinnen und Bürgern einen Anspruch auf Zugang zu
bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen
Zusätzlich verpflichtet das BremIFG
die Freie Hansestadt Bremen, ein zentrales

elektronisches Informationsregister zur Verfügung zu
stellen
die Behörden, bestimmte im Gesetz festgelegte

Dokumente sowie möglichst viele weitere Informationen
elektronisch zur Verfügung zu stellen und an dieses
Register zu melden
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Das Bremische Informationsfreiheitsgesetz –
Zweite Säule - Veröffentlichungspflichten

Zweite Säule - Erhöhung der Anzahl der Veröffentlichungen von
Informationen durch Veröffentlichungspflichten nach §11
Ziele:

Transparenz der Verwaltung
Verwaltungsvereinfachung
„Anträgen nach der ersten Säule zuvorkommen“

Umfang der Veröffentlichungspflichten nach § 11 IFG
Organisations-, Geschäftsverteilung- und Aktenpläne (ohne
personenbezogenen Daten)
Gesetze und Verordnungen
Verwaltungsvorschriften von allgemeinem Interesse
weitere geeignete Informationen

Alle Dokumente sollen in elektronischer Form barrierefrei allgemein
zugänglich gemacht werden
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Das Bremische Informationsfreiheitsgesetz-
Zentrales elektronisches Informationsregister

FHB richtet nach § 11 Abs. 5 ein zentrales elektronisches
Informationsregister ein, um das Auffinden der Informationen zu
erleichtern (unter www.bremen.de)
Beinhaltet verpflichtend die in §11 genannten Informationen
Sowie weitere geeignete Informationen
Langfristiges Ziel: alle Informationen, zu denen der Zugang nach

den definierten Ausnahmetatbeständen nicht abzulehnen wäre

Umfassende Suchfunktionen mit einfacher und erweiterter Suche
(‚Navigator‘) sowie der Möglichkeit zum thematischen Browsen, um
das Auffinden der Informationen zu erleichtern

Ziel: Die Umsetzung des BremIFG soll auf vorhandene Systeme
aufbauen und in das bestehende Informationsmanagement
eingegliedert werden.
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Die Strategie der Freien Hansestadt Bremen:
Einheitliches Informationsmanagement

Grundsatz:
Für eine moderne Verwaltung, in der Arbeitsabläufe in immer höherem
Maße durch IT - Systeme unterstützt werden, ist eine
ressortübergreifende Darstellung,
Steuerung und Optimierung der Datenflüsse
essentiell.

Vermeidung redundanter Datenerfassung, -speicherung und –
verarbeitung
Reduzierung von Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen
Einheitliches Informationsmanagement mit Hilfe der verwaltungsweiten

Basiskomponenten und Standards
Dezentrale Pflege der Inhalte „vor Ort“
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Basiskomponenten für die Umsetzung des BremIFG

Effiziente Umsetzung durch Eingliederung in bestehende
Technik
Anwendungen
Funktionalitäten
Organisation (dezentrale Redaktionen, Schulungen)

Kein zusätzlicher administrativer Aufwand für den
laufenden Betrieb des zentralen Registers
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Anforderungen an die Umsetzung

Anforderungen:
ein – zumindest aus Nutzersicht – zentraler Zugriff auf alle

Informationen, also ein zentraler Einstieg ins
Informationsregister
alle Informationen müssen über einen Gesamtkatalog zu

erreichen sein, auch bei dezentralen Quellen
Themenkatalog, durch den eine konsistente thematische

Einordnung aller Dokumente möglich ist
Informationskategorien, die eine Einordnung nach Art der

Information ermöglichen (Rechtsverordnung,
Organisationsplan etc.)
Integration und Schnittstellen zu vorhandenen

Informationssystemen (dezentrale Quellen), um eine
dezentrale Pflege zu ermöglichen
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Umsetzung der technischen Anforderungen aus
dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz

Das zentrale Register und seine Quellsysteme
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Umsetzung der technischen Anforderungen aus
dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz

Dezentrale Quellen
Vorhandene Standard-Webseiten der Dienststellen (Basismodule)
Gesetzesportal (Landesrecht und Verwaltungsvorschriften) durch

externen Dienstleister
in den Dienststellen vorhandene Papierakten
Intranet
Dokumentenmanagementsystem

Standards des zentralen Registers müssen für alle dezentralen
Quellen u.a. erfüllt werden für
eine weitgehend automatisierte Datenübertragung zwischen den

dezentralen Quellen und dem zentralen Informationsregister
einheitliche Such- und Erschließungsfunktionen
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Umsetzung der technischen Anforderungen aus
dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz

Im zentralen Register befinden sich nur die Metadaten der gemeldeten
Dokumente
Die eigentlichen Dokumente werden von den Dienststellen weiterhin

dezentral gepflegt (im CMS und DMS) und veröffentlicht (z.B. auf den
Internetauftritten)
Pro Dokument wird ein standardisierter Metadatensatz vergeben

(teilweise manuell, teilweise voreingestellt)
Titel
Kategorie (Aktenplan, GVP, …)
Sachgebiet
…

Der ausgefüllte Metadatensatz wird automatisch an das zentrale
Register übermittelt (ohne manuellen Aufwand)

Das zentrale Register ist ein zusätzlicher Weg zu den auf den
Internetauftritten eingestellten vorhandenen Informationen



E-GOV

Umsetzung der technischen Anforderungen aus
dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz

Ergebnis:
Die bereitzustellenden Informationen werden dort eingepflegt,
wo sie entstehen (= Aktualität)
wo das entsprechende Fachwissen zur Verschlagwortung

vorhanden ist (=korrekte thematische Einordnung)
Es entsteht ein zentraler Ort (www.bremen.de), an der
Informationen der bremischen Verwaltung (Senatsbeschlüsse,

Geschäftsverteilungspläne, Haushaltsdokumente, Masterpläne etc.)
Alle bremischen Gesetze, Rechtsverordnungen und

Verwaltungsvorschriften
für Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innen der Freien Hansestadt

Bremen zentral recherchierbar sind
Das Register erfordert keinen zentralen Pflegeaufwand bzw. keine

zuständige zentrale Stelle im Regelbetrieb
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IFG-Inforeg - Einbettung der dezentralen Quellen

Gesetze

Dokument
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Zentrales elektronisches Informationsregister -
Einbindung in Bremen.de

Umfassender Menüpunkt zum IFG unter www.bremen.de
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Zentrales elektronisches Informationsregister -
Einbindung in Bremen.de

Informationssuche –
Erweiterte Suche (‚Navigator‘)
Verschiedene

Filtermöglichkeiten zur gezielten
Ergebniseinschränkung
Filter sind beliebig kombinierbar



E-GOV

Zentrales elektronisches Informationsregister -
Einbindung in Bremen.de

A bis Z-Index -
Alphabetische
Sortierung der
zugeordneten
Schlagworte
Themenbezogenes

Browsen
Übersicht über alle

eingestellten
Informationen
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Zentrales elektronisches Informationsregister -
Einbindung in Bremen.de

Ergebnisdarstellung–
Listenansicht der
Ergebnisse
Kurze Übersicht mit

den wichtigsten
Informationen
Direkter Aufruf der

Information möglich
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Zentrales elektronisches Informationsregister -
Einbindung in Bremen.de

Ergebnisdarstellung–
Einzelansicht der
Ergebnisse
Kurzbeschreibung

und thematische
Einordnung der
Information
Ansprechpartner

sowie zuständiges
Ressort
Direkter Aufruf der

Information möglich
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Individueller Antrag
Direkte Verortung

beim Register
Formloser Antrag
Direkte Weiterleitung

an Ressorts
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Anna Dopatka
anna.dopatka@finanzen.bremen.de


